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(4) Die Vorschriften der Absätze 1 bis 3 gelten auch für 
Amtskleidungen und Amtsabzeichen der Religionsgesell- 
schaften des öffentlichen Rechts sowie für Berufs
trachten und Berufsabzeichen der von ihnen anerkann
ten religiösen Genossenschaften.

Bruch amtlichen Gewahrsams 

§ 133

(1) Wer eine Urkunde, ein Register, Akten oder einen 
sonstigen Gegenstand, welche sich zur amtlichen Auf
bewahrung an einem dazu bestimmten Orte befinden, 
oder welche einem Beamten oder einem Dritten amt
lich übergeben worden sind, vorsätzlich vernichtet, bei
seite schafft oder beschädigt, wird mit Gefängnis be
straft.

(2) Ist die Handlung in gewinnsüchtiger Absicht be
gangen, so tritt Gefängnisstrafe nicht unter drei Mona
ten ein; auch kann auf Verlust der bürgerlichen Ehren
rechte erkannt werden.

Anm.: Vgl. Vorbem. zu § 331.

Beschädigung amtlicher Bekanntmachungen 

§ 134

Wer öffentlich angeschlagene Bekanntmachungen, 
Verordnungen, Befehle oder Anzeigen von Behörden 
oder Beamten böswillig abreißt, beschädigt oder ver
unstaltet, wird mit Geldstrafe oder mit Gefängnis bis 
zu sechs Monaten bestraft.

Anm.: Vgl. Vorbem. zu § 331.


